
Anlage 4 zum Rahmenvertrag für den Bereich vollstat ionä-
re Pflege gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI 

 
 
Protokollnotiz zu § 10 des Rahmenvertrages für den Bereich der vollstationären Pflege gemäß § 75 
Abs. 2 SGB XI: 
 
Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass sich aus § 10 kein Prüfrecht der Kostenträger 
bezüglich der Vertragsgestaltung nach WBVG ergibt.  
 
 
 


